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#ST# ßundesfoeschluss
über

die Revision des Art. 72 der Bundesverfassung (Wahl des
Nationalrats).

(Vom 19. Dezember 1930.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht der Botschaft des Bundesrats vom 2. September 1930,

beschliesBt :

Art. 1.

Art. 72 der Bundesverfassung wird aufgehoben und durch folgende Be-
stimmung ersetzt:

Art. 72, Der Nationalrat wird aus Abgeordneten des Schweizerischen
Volkes gebildet. Auf je 22,000 Seelen dor Gesamtbevölkerung wird ein Mit-
glied gewählt. Eine Bruchzahl über 11,000 Seelen wird für 22,000 Seelen
berechnet.

Jeder Kanton und bei geteilten Kantonen jeder der beiden Landesteile
hat wenigstens ein Mitglied zu wählen.

Art. 2.

Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unter-
breitet.

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,
B e r n , den 19. Dezember 1930.

Der Präsident: Stranii.
Der Protokollführer : F. T. Ernst.

Also beschlossen vom Ständerat,
B e r n , den 19. Dezember 1930.

Der Präsident: Charmillot.
Der Protokollführer: Kaeslin.
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